
Schwerpunktschulung zum neuen KBBG:
Pädagogische Anforderungen und Konzept

Vorführender
Präsentationsnotizen
Vorstellung der Referierenden (Name, Funktion, persönliche Anmerkung zum Konzept)Pädagogische FachaufsichtSich mit einem Konzept zu befassen, bedeutet sich mit den pädagogischen Zielen und Grundsätzen auseinanderzusetzen, es sollte den pädagogischen Alltag strukturieren und auch eine Orientierung für die Mitarbeitende darstellen… das Konzept muss daher stets hinterfragt werden und gegebenenfalls an neue Bedingungen und Ziele angepasst werden;Link in Chat kopieren, der zu den Unterlagen führt:Informationen zum neuen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz (vorarlberg.at)



Wichtige Hinweise:

BITTE
o Mikrophone stummschalten
o Fragen können nach jedem Abschnitt gestellt 

werden
o Abschließende Fragerunde

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 1Chat wird nicht bedient; Mikrophone stumm schalten; bei Fragen oder Wortmeldungen gerne aktivieren;Fragen können nach den Abschnitten gestellt werdenUnterlagen kommen auf unsere Fachbereichs-Homepage Ausführliches Handout auf der Homepage- Mitschrift ist daher nicht unbedingt notwendig!Abschließend haben wir ausreichend Zeit für Fragen eingeplant
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• Pädagogische Anforderungen
• Definition pädagogisches Konzept
• konzeptionelle Inhalte nach dem KBBG
• formale Gestaltung
• offene Fragen

Ablauf

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 1Kommen zum Ablauf des heutigen Nachmittags (siehe Folie)gehen zuerst auf die pädagogischen Erfordernisse, darin sind die Anforderungen im pädagogischen Alltag festgehaltenim Anschluss gehen wir auf die allgemeinen Definition des Begriffes „Konzept“ ein dann starten wir bereits mit dem Hauptteil, dem Pädagogischen Konzept laut dem neuen Kinderbildungs- und –Betreuungsgesetz; dies wird im §12 Absatz 1 und 2 geregelt; hier geht es um die inhaltliche Ausführung;abschließend gehen wir auf die formale Gestaltung ein; Ziel sollte eine gute Lesbarkeit sein;wie bereits erwähnt, werden wir zum Schluss ausreichend Zeit für offene Fragen einbauen;GESETZ:Kurz erläutern, wo man die aktuellen Rechtsgrundlagen und Erläuterungen findet (RIS=Rechtsinformationssystem des Bundes; sind alle Gesetze veröffentlicht und aktualisiert; die tatsächlich aktualisierte Version liegt hier vor- kein Ausdruck vom FAB): KGG + EBs, KJHG + EBs und Verordnungen ohne EBsNeues KBBG mit EBs und VO wahrscheinlich ohne EBs wird man ca. Anfang Dezember auch im RIS finden. Falls die EBs zu den VOs nicht im RIS sein werden, stellen wir sie auf unsere Fachbereichs-Webseite: vorarlberg.at/Themen/Bildung und Forschung/ElementarpädagogikDie Links zum KBBG und den VOs ins RIS werden wir ebenfalls auf unsere Fachbereichs-Webseite stellen.Bis dahin findet man den Gesetzestext und die EBs hier: vorarlberg.at/Service/Gesetzgebung/Laufende und kürzlich abgeschlossene Gesetzesvorhaben/Gesetz über die Bildung und Betreuung von Kindern – Sammelgesetz, ganz nach unten scrollen Gesetzesbeschluss und Regierungsvorlage 84/2022 – (in den Chat schreiben!) Teil B sind die vorläufigen EBs, diese werden bis Anfang Dezember noch einmal leicht angepasst.
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• Abs. (1) nach aktuellem wissenschaftlichen Stand der 
Pädagogik
– Anwendung der pädagogischen Grundlagendokumente
– Bedürfnisse von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf oder besonderen 

Begabungen
– Gesundheitsförderung 

• Abs. (2) Die Planung, Organisation u. Durchführung der 
frühkindlichen und außerschulischen  Bildung und 
Betreuung sowie der Reflexion der Bildungs- u. 
Betreuungsarbeit
− bezieht sich auf die Grundlage kontinuierlicher Beobachtungen
− mit Sorgfalt auf die tägl. Bildungs- u. Betreuungsarbeit vorzubereiten

Pädagogische Erfordernisse
§ 10 Bildungs- u. Betreuungsarbeit

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 2Die pädagogischen Anforderungen/ Erfordernisse werden im Gesetz über die Bildung und Betreuung von Kinder (Kinderbildungs- und –betreuungsgesetz) im § 10 bis § 13 geregelt. Die Landesregierung hat erforderlichenfalls durch Verordnungen nähere Bestimmungen zu diesem Unterabschnitt zu treffen (§ 13 Durchführungsbestimmungen). In der Verordnung über die Bildungs- und Betreuungsarbeit in Kleinkind-, Kindergarten- und Schulkindgruppen wird näheres geregelt.Im neuen KBBG sind die pädagogischen Erfordernisse in den §10 bis §13 geregelt. Das sind die Bildungs- und Betreuungsarbeit, der frühkindliche und außerschulische Bildungsauftrag, das päd. Konzept, sowie die Durchführungsbestimmungen für die Verordnung über die Bildungs- und Betreuungsarbeit. Wir nehmen Bezug auf die pädagogischen Anforderungen, die im 3. Abschnitt- zu den pädagogischen Erfordernissen angeführt werden Der §10 Bildungs- und Betreuungsarbeit wird in fünf Abschnitte eingeteilt und werden kurz darauf eingehen:Abschnitt 1: bezieht sich auf die Vereinbarung der 15a B-VG (Bundesverfassungsgesetz) und gibt vor, dass die Grundlagendokumente Anwendung finden (es gibt vier Grundlagendokumente: Bundesländerübergreifender BildungsRahmenPlan, Leitfaden zur sprachlichen Bildung und Förderung am Übergang von elementaren Bildungseinrichtungen in die Volksschule, Modul für die Fünfjährigen, Werte- und Orientierungsleitfaden, sowie sonstige Dokumente, die vom Bund mit Zustimmung der Länder zur Verfügung gestellt werden)Darüber hinaus werden Festlegungen zu besonders bedeutsamen Teilbereichen der Bildungs- und Betreuungsarbeit am Beispiel „Inklusion“ und „Gesundheitsförderung“ getroffen;Abschnitt 2: Die Planung, Organisation und Durchführung der Bildung und Betreuung sowie die Reflexion der Bildungs- und Betreuungsarbeit obliegt den pädagogischen Fachkräften und hat auf Basis der in einer Verordnung getroffenen Festlegungen sowie des pädagogischen Konzeptes zu erfolgen. Im Zuge der Planung sind insbesondere die Ziele, Inhalte und Schwerpunkte der täglichen Arbeit und deren Umsetzung unter Berücksichtigung pädagogisch didaktischer Grundsätze und Methoden festzulegen. Die pädagogischen Fachkräfte haben sich auf der Grundlage kontinuierlicher Beobachtungen der Kinder mit Sorgfalt auf die tägliche Bildungs- und Betreuungsarbeit vorzubereiten; Um diese Aufgaben bestmöglich erfüllen zu können, sollen pädagogische Fachkräfte soweit als möglich durch Assistenzkräfte unterstützt werden. Dabei werden Assistenzkräfte jedoch jeweils unter der Anleitung pädagogischer Fachkräfte tätig. Damit ist jedoch keinesfalls ausgeschlossen, dass einzelne Aufgaben der Bildungs- und Betreuungsarbeit – unter bestimmten Voraussetzungen – auch von Assistenzkräften weitgehend selbständig besorgt werden können. Dies wird jedenfalls dann möglich sein, wenn im Vorfeld die nötigen Instruktionen durch pädagogische Fachkräfte erfolgen und die Qualität der Aufgabenerfüllung im Rahmen eines regelmäßigen Austausches zwischen der Assistenzkraft und der pädagogischen Fachkraft sichergestellt wird (Bsp.: hier empfiehlt es sich den Austausch der Anleitung zu dokumentieren). Welche konkreten Aufgaben durch die Assistenzkraft besorgt werden können, wird im Einzelfall – unter Berücksichtigung der Gruppensituation und einer allenfalls vorhandenen zusätzlichen fachlichen Qualifikation der Assistenzkraft – von der pädagogischen Fachkraft im Einvernehmen mit der Assistenzkraft festzulegen sein.
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• Abs. (3) Schulung pflegerische Hilfstätigkeiten für Fachkräfte 
und Assistenzkräfte

• Abs. (4) Kinder in die Gestaltung und Betreuungsarbeit 
miteinbeziehen (entsprechend dem Entwicklungsstand)

• Abs. (5) regelmäßiger Kontakt mit den 
Erziehungsberechtigten (bspw. Elternabende, 
Einzelgespräche,…)

Pädagogische Erfordernisse
§ 10 Bildungs- u. Betreuungsarbeit

Vorführender
Präsentationsnotizen
Absatz 3: Die Schulung pflegerische Hilfstätigkeiten ist die Voraussetzung und der Nachweis, dass diese über eine einschlägige Ausbildung verfügen, die im Rahmen der Fortbildung angeboten wird. Im Rahmen der Betreuung in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen müssen Kinder regelmäßig etwa bei der Körperreinigung, der Einnahme von Mahlzeiten, beim Verrichten der Notdurft oder beim An- und Auskleiden unterstützt werden. Derartige Tätigkeiten dürfen selbstverständlich von allen Betreuungspersonen vorgenommen werden. Darüber hinaus sind im Rahmen der Betreuung in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen aber auch gewisse einfache Pflegemaßnahmen notwendig. Die Befugnis ist in mehrfacher Hinsicht beschränkt: Es darf sich nur um einfache, im konkreten Einzelfall einem medizinischen Laien zumutbare Tätigkeiten handeln, welche zudem von einem Arzt schriftlich für das betreffende Kind angeordnet wurden. Komplizierte Verrichtungen, die besondere fachspezifische Kenntnisse erfordern (z.B. Setzen einer Sonde, Einläufe usw.), sind nicht mitumfasst. Weiters muss die pflegerische Hilfstätigkeit in einem engen Zusammenhang mit der Haupttätigkeit stehen. Es dürfen von den Betreuungspersonen nur solche Pflegemaßnahmen durchgeführt werden, die im Zuge der Betreuung des betreffenden Kindes in der Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung unbedingt notwendig sind.Abs. 4 und 5: Mit diesen Bestimmungen wird dem Grundsatz Rechnung getragen, dass die Bildung und Betreuung der Kinder in Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen in Zusammenarbeit zwischen Kindern, Erziehungsberechtigten und Betreuungspersonen erfolgen soll. Durch die aktive Einbeziehung der Kinder soll ihnen die Möglichkeit zur Mitgestaltung eingeräumt werden Der Kontakt mit den Erziehungsberechtigen kann auf unterschiedliche Weise stattfinden (mündlich, schriftlich, in Einzelgesprächen, in Form von Elternabenden usw.). Ob Elternabende durchgeführt werden oder nicht, wird von der Leitung der Einrichtung in Abstimmung mit den übrigen pädagogischen Fachkräften zu entscheiden sein. Die Entscheidung darüber, wie oft und in welchen Abständen Einzelgespräche stattfinden, wird hingegen von der gruppenführenden pädagogischen Fachkraft zu treffen sein. Anzumerken ist, dass der Kontakt zwischen Assistenzkräften und Erziehungsberechtigten – wie auch jede andere Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte durch Assistenzkräfte – unter der Anleitung der pädagogischen Fachkräfte zu erfolgen hat.
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• Abs. (1) 
− Berücksichtigung frühkindlicher Lernformen 
− den individuellen Entwicklungsstand begleiten u. 

unterstützen
− entsprechende Werteerziehung
− Vorbereitung auf den Schulbesuch

− Abs. (2) (Schulkindgruppen)
− Schulische Bildung unterstützen und ergänzen

Pädagogische Erfordernisse
§ 11 Frühkindlicher und außerschulischer 
Bildungsauftrag

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 1Im § 11 werden die wesentlichen Inhalte der Bildung und Betreuung in den Kleinkindgruppen, Kindergartengruppen und Schulkindgruppen in ihren Grundzügen festgelegt. Absatz 1: Der frühkindliche Bildungsauftrag umfasst im Wesentlichen die Begleitung und Unterstützung der Kinder in den näher genannten Entwicklungsbereichen unter Berücksichtigung ihres individuellen Entwicklungsstandes sowie eine alters- und entwicklungsgemäße Werteerziehung. Im Hinblick darauf, dass die Kinder in Kindergartengruppen auf den Schulbesuch vorbereitet werden, umfasst der frühkindliche Bildungsauftrag in diesen Gruppen darüber hinaus die Unterstützung der Kinder in der Entwicklung bestimmter Fähigkeiten wie z.B. der Fähigkeit des Erkennens und Denkens, der Lernfähigkeit und der Lernbereitschaft ebenso wie die Förderung in der Bildungssprache Deutsch. Absatz 2: Der außerschulische Bildungsauftrag in den Schulkindgruppen ist im Wesentlichen darauf ausgerichtet, die Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten und sie außerhalb des Unterrichts bei der Bewältigung ihrer Hausaufgaben und beim Lernen zu unterstützen sowie eine alters- und entwicklungsgemäße Freizeitgestaltung anzubieten
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• § 1 Allgemeines
• § 2 Grundsätze der Bildungs- u. Betreuungsarbeit einschl. 

frühe sprachliche Förderung
• § 3 Pädagogische Grundlagendokumente
• § 4 Bildungsbereiche
• § 5 Planung u. Dokumentation der Bildungs-u. Betreuungsarbeit, Reflexion, 

Bildungspartnerschaft mit Erziehungsberechtigten
• § 6 Instrumentarien zur Erhebung des Entwicklungsstandes
• § 7 Feststellung des Sprachförderbedarfs nicht angemeldeter 

Kinder
• § 8 Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Verordnung der Landesregierung über die 
Bildungs- und Betreuungsarbeit in Kleinkind-, 
Kindergarten- u. Schulkindgruppen

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 1Die Landesregierung hat erforderlichenfalls durch Verordnung nähere Bestimmungen zu treffen. Die angeführten Inhalte werden in der Verordnung genauer definiert.Der §47 informiert über das Inkrafttreten und Außerkrafttreten der einzelnen Paragrafen. Hier wird z.B. genauer erwähnt, wann welcher § in Kraft tritt. Manche § treten mit dem nächsten Betreuungsjahr in Kraft (ab 11.09.2023) und manche bereits ab Jänner 2023.
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Duden: 
1. skizzenhafter, stichwortartiger Entwurf, 

Rohfassung eines Textes, einer Rede o. Ä. 
2. klar umrissener Plan, Programm für ein 

Vorhaben 
Quelle: (https://www.duden.de/rechtschreibung/Konzept (Stand 21.07.2022, 15:55 Uhr)

Definition Konzept

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 1„Konzept“: Begriffsdefinition kommt aus dem Duden; hier werden zwei verschiedene Definitionen angeführt;Das pädagogische Konzept Ein Konzept bzw. ein einrichtungsspezifisches Konzept beschreibt den Ausgangspunkt, den Weg und das Ziel der pädagogischen Arbeit in einer bestimmten Einrichtung und gilt als eine verbindliche Basis für die Arbeit in dieser Einrichtung. Eine Konzept ist für das Team einer Einrichtung, den Träger, die Eltern sowie externe Partnerinnen und Partner jederzeit zugänglich.Nun würde ich zu Patricia überleiten, die nun auf den ersten Teil des Gesetzes eingehen wird.

https://www.duden.de/rechtschreibung/Konzept
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Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Bildungs-
und Betreuungsqualität ist vom Rechtsträger unter
Einbindung der pädagogischen Fachkräfte ein
pädagogisches Konzept zu erstellen und aktuell zu
halten. Darin sind unter Berücksichtigung der Ziele (§ 2)
und Grundsätze (§ 3) sowie der weiteren Vorgaben
dieses Gesetzes auf Basis aktueller
elementarpädagogischer Standards die Grundlagen
für die Bildungs- und Betreuungsarbeit in der
Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung
festzulegen, ………

Definition zu pädagogischem 
Konzept nach dem KBBG § 12 Abs. 1

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 2Wer benötigt alles ein pädagogisches Konzept:Ein pädagogisches Konzept muss von Kleinkind-, Kindergarten-, Schulkind- und Kinderspielgruppen vorgelegt werden. Ferienheime/Ferienlager benötigen kein Konzept (§ 12, § 33)Kurzer Exkurs weshalb ein pädagogische Konzept grundlegend ist: Ist eine verbindliche Grundlage und kann als Orientierungshilfe bei der Auswahl der Einrichtung für Eltern dienen. Gute Konzepte lösen im Prozess der Erstellung oftmals Probleme oder aber es können auch neue Aktivitäten ausgelöst werden, daraus entstehen konkrete Detailplanungen und Aktivitäten um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Als Erklärung siehe Erläuterungen! Finden die TN im HandoutDas pädagogische Konzept dient sowohl der Sicherung als auch der Weiterentwicklung der Bildungs- und Betreuungsqualität in der jeweiligen Einrichtung. gemeinsame Arbeitsgrundlage beschreibt auf Basis der gesetzlichen Vorgaben und elementarpädagogischen Standards die Rahmenbedingungen für die Bildungs- und Betreuungsarbeit Einarbeitung der Grundlagendokumente und der gesetzlichen Vorgaben (Aufzählung der GLD und Bezug nehmen auf das KBBG)    Standards aus den pädagogischen Grundlagendokumenten nach der        Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG und den aktuellen Erkenntnissen der       einschlägigen Wissenschaften (insbesondere der Bildungswissenschaften       und der inklusiven Pädagogik). Konzeptentwicklung - laufender ProzessMindestinhalte: Organisationsstruktur, päd. Prozesse, Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und zum Schutz der Kinder, Formen der Zusammenarbeit im Team, unter Einbeziehung der Kinder selbst, der Erziehungsberechtigten und anderer Bezugspersonen, Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen und Öffentlichkeitsarbeit; (genaueres im Anschluss)
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Nach lit. a hat das pädagogische Konzept Festlegungen
zur Organisationsstruktur der betreffenden Einrichtung
zu enthalten. In diesem Zusammenhang werden
insbesondere Festlegungen zu den in der Einrichtung
geführten Gruppenformen, zur alterserweiterten
Führung von Gruppen, zu Gruppengrößen,
Öffnungszeiten oder zur Personalstruktur usw. zu
treffen sein.

a) Organisationsstruktur

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 1(=Abschnitt HAUPTTEIL im Handout)Sind allgemeine InformationenBeschreibung organisatorischer und verwaltungstechnischer Aspekte, sowie einrichtungsspezifische Informationen, die für alle Eltern relevant sind.  Mögliche, am Beispiel – Inhalte: kommt nicht aus den Erläuterungen, wir erwähnen nur ein paar mögliche Eckpunkte;Ausgangslage (Sozialraumanalyse)Kontaktdaten der Einrichtung (Adresse, Telefonnummer, Ansprechpersonen)Kontaktdaten der Träger (Adresse, Telefonnummer, Ansprechpersonen)Wie erfolgt die Anmeldung/ das Anmeldeprozedere? Tarife können, aber müssen nicht im Konzept angeführt werden (Homepage)Tagesablauf (tabellarisch anführen) und Übergänge anführen- hier ist auch die Lesbarkeit sehr wichtig!Angaben zu Schließzeiten/ FerienzeitenGeführte Gruppenformen, alterserweiterte Führung von Gruppen:Gruppen anführen (Anzahl und Art der Gruppe beispielsweise Inklusionsgruppen, Regelgruppen, alterserweiterte Gruppen,…)Gruppengrößen anführen Gesetzliche Grundlagen anführen (das neue Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz =die gesetzliche Grundlage, als auch die Grundlagendokumente sind einzeln anzuführen)Beschreibung der Infrastruktur: Auflistung der Räumlichkeiten, die zur Verfügung stehen (keine detaillierte Beschreibung) ÖffnungszeitenPersonalstrukturVorstellung des Teams (Organigramm, Ausbildung und Qualifikationen anführen, ev. ein Foto der Personen- Einzelfotos oder Teamfoto- natürlich in Absprache und im Einverständnis mit der jeweiligen Mitarbeiterin/ dem jeweiligen Mitarbeiter)Gibt es hierzu schon Fragen?
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Weiters sollen nähere Festlegungen zu pädagogischen
Prozessen wie etwa der Gestaltung der
Eingewöhnungszeit und der Erholungsphasen, der
Inklusion von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf, von
Kindern aus anderen Kulturen usw. getroffen werden
(lit. b). In diesem Zusammenhang wird insbesondere
auch auf besondere pädagogische Herausforderungen
– etwa bei der Betreuung von Kindern in
altersgemischten Gruppen – einzugehen sein.

b) der pädagogischen Prozesse (z.B. Gestaltung der 
Eingewöhnungszeit und der Erholungsphasen, Inklusion 
von Kindern mit erhöhtem Förderbedarf,
inhaltliche Schwerpunkte usw.)

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 2Inhalt Folie kommt aus den Erläuterungen!Am Beispiel:Regeln, Rituale und Strukturen (Form der Begrüßung, Verabschiedung, Jause, Aufräumritual, Geburtstagsfeier)- Bezug zum Werteleitfaden nehmenBild vom KindRollenverständnis der PädagogInnen  Welche pädagogischen Grundhaltungen werden vertreten (Empathie, Akzeptanz, Regeln, Strukturen,..)Bildungsprinzipien und – Verständnis (Sichtbarkeit der Prinzipien bspw. Transparenz, pädagogische Haltung, Ganzheitlichkeit,….)es soll die festgehalten werden dass eine regelmäßige Beobachtung, Dokumentation, Interpretation, Planung der der pädagogischen Arbeit (Förderplanung, Ko-Konstruktiver Ansatz, VBB Breuer und Weuffen)          hier auch Bezug auf die Bildungsbereiche und das Komptenzversätndis nehmen. Pädagogische Ausrichtung (Schwerpunkt, Bsp. Montessori, Malatelier, Naturgruppe, Bewegungseinrichtung...)Feste im Jahreskreis Transitionen (Beschreibung der Eingewöhnung, Übergänge...)Bildungspartnerschaften (Eltern, externe Fachkräfte, Kooperationen, lokale Vernetzung, … Sprache (Durchführung der Sprachförderung und Unterstützung der Sprachbildung, BESK KOMPAKT)Inklusion bedeutet, dass die EPE allen Kindern gleichermaßen offenstehen soll, unabhängig davon, ob sie körperlich, psychisch oder geistig beeinträchtigt sind, ob sie hochbegabt sind, ob sie einer anderen Kultur oder Religion angehören oder sonstige Besonderheiten aufweisen. Im Unterschied zu Integration bedeutet Inklusion, dass sich die EPE an die besonderen Bedürfnisse der Kinder anpassen soll und nicht umgekehrt. In einer inklusiven EPE soll es keine definierte Normalität geben, in die das Kind einzugliedern ist. Es ist normal, verschieden zu sein. Heterogenität soll ressourcenorientiert und wertschätzend begegnet werden.“
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Darüber hinaus hat das pädagogische Konzept
Aussagen darüber zu enthalten, welche Maßnahmen
zur Gesundheitsförderung in der Einrichtung getroffen
werden. Dabei ist im Rahmen eines Bewegungs- und
Ernährungsplans darzustellen, welche spezifischen
Maßnahmen hinsichtlich Bewegung und Ernährung
bzw. auf welche Art und Weise diese Maßnahmen im
Rahmen der Bildungs- und Betreuungsarbeit umgesetzt
werden sollen (lit. c).

c) der Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, 
einschließlich eines Bewegungs- und 
Ernährungsplans 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 1Zitat aus dem Gesetz (vorlesen)„Das Angebot von Mahlzeiten soll sich an aktuellen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren und nach Möglichkeit regional, saisonal und biologische Lebensmittel enthalten; auf besondere, gesundheitlich begründete Bedürfnisse der Kinder ist Bedacht zu nehmen (im KBBG §10 geregelt);“Am Beispiel (Hilfestellung) Ernährung: Mögliche Inhalte eines Verpflegungskonzeptes: • päd. Werte und Einstellungen des Kindergartens zu Essen und Trinken (Informationen zu den Mahlzeiten z.B.: Herkunft oder auch Anführung eines Essensplans)• Speisen- und Getränkeangebot − Einhaltung von Empfehlungen bei Jause(n) und Mittagessen (siehe Leila Kapitel C ab Seite 29; Empfehlungen zu Essen und Trinken; Bundesministerium: „Qualitätsstandards für die Verpflegung im Kindergarten“ wurde im Herbst an alle Einrichtungen versendet)− Beachten von besonderen Bedürfnissen, z. B. für Krippenkinder− Mögliche Grenzen der Verpflegung, z.B.: verschiedene Menüs oder vegane Ernährung wird wahrscheinlich nicht möglich sein anzubieten • Rahmenbedingungen − Essenszeiten − An- und Abmeldungen zu Mittagessen − Verpflegungssystem beim Mittagessen (z.B: wird das Essen geliefert?)− Raumsituation- Wie kann eine angenehme Essensatmosphäre gestaltet werden? –Wie kann eine angenehme Essensatmosphäre gestaltet werden? • Abläufe – Essenssituationen − Rituale und Tischkultur − Betreuung während des Essens, z. B. Pädagogin/Pädagoge isst mit den Kindern mit − Besondere Anlässe, z. B. Feste feiern • Nachhaltigkeit − Stellenwert regionaler, saisonaler und biologischer Lebensmittel − Umgang mit Lebensmittelabfällen • Kommunikation − Verpflegungsbeauftragte/-beauftragter, Verpflegungsausschuss − Lob und Beschwerdemanagement − Kommunikation mit Eltern Die Aufzählung ist als Beispiel zu sehen und soll individuell angepasst werden.  (falls Fragen: Verweis auf Leitfaden zu Qualitätsstandards für Verpflegung im Kindergarten vom Bund; Kontrolle: durch das Umweltinstitut für Lebensmittelsicherheit)Bewegung:Gestaltung des Alltags mit Bewegung zur Gesundheitsprävention und Entwicklungsförderung- werden hier nur kurz darauf eingehen, da bereits viele Einrichtung die Bewegung im Konzept verankert haben:•Räumliche Gestaltung/kann auch Außenbereich sein: veränderbare Spielräume und MaterialienFreigewählte, situative Bewegungsaktivitäten-> selbstständiges Tun (Bewegungsbaustelle, Bewegungslandschaft ….)•Pädagogisch geplante und geleitete Bewegungserziehung (unterschiedliche Zugänge: Tanz, Bewegungsparcours, Rhythmik, Sportarten kennenlernen, Alltagsmaterialien,…)•Lebensraum Natur (Aktivitäten ins Freie verlegen) nutzen->Jahreszeiten nutzen (Wasser, Wald, Schnee...)-> Exkursionen (öffentliche Bäder, Klettern, Reiten, Schifahren, Schlittschuhlaufen) 
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Aktivitätenplan für Bewegungsangebote 
„Zur Unterstützung der Bewegungsentwicklung findet eine eigene Planung 
unter Berücksichtigung der Beobachtungen einzelner Kinder, der Gruppe und 
der aktuellen Gegebenheiten (Schneeerfahrung im Winter, Wassererfahrung 
im Freien im Sommer ...) statt. Je nach Standort, Alter der Kinder und 
Fähigkeiten der Mitarbeitenden können dies folgende Aktivitäten sein: 
Wassergewöhnung im Hallenbad, Klettern, Reiten, Schifahren, Kinderyoga, 
Schlittschuhlaufen, Tanzen, ein Tag im Wald etc.“

Beispiel für Bewegung: 
Auszug aus dem päd. Konzept der Zwergengärten

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 1Beispiel vorlesen
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PAUSE
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Im Zuge der Festlegung von Kinderschutzmaßnahmen (lit. d) wird sich die 
betreffende Einrichtung mit möglichen Risiken für Kinder in ihrem Angebot 
auseinandersetzen. Auf dieser Grundlage sollen in weiterer Folge geeignete 
Maßnahmen zur Minimierung der identifizierten Risiken festgelegt werden.
Dabei wird es sich einerseits um präventive Maßnahmen handeln, die darauf 
abzielen, eine Gefährdung der Kinder in der Einrichtung zu verhindern (z.B. 
Bewusstseinsbildung durch Schulungen). Andererseits wird festzulegen sein, 
wie vorzugehen ist, wenn Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung des 
Kindes bestehen (z.B. Dokumentation der jeweiligen Beobachtungen, 
Besprechung im Team, anonyme Fallberatung mit externen Fachstellen wie 
z.B. BH oder IFS-Kinderschutz, Meldung an den Kinder- und Jugendhilfeträger 
usw.). In diesem Zusammenhang ist insbesondere auf die nach § 37 B-KJHG 
2013 bestehende Mitteilungsverpflichtung Bedacht zu nehmen.

d) der Maßnahmen zum Schutz der Kinder 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 2Im neuen KBBG ist festgehalten, dass jede EPE über ein Konzept verfügen muss, in dem Maßnahmen zum Schutz der Kinder klar definiert sind!Hierzu möchte ich Eingangs zu der UN-Kinderrechtskonvention Bezug nehmen:	Am 20. November 1989 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen die UN-Konvention über die Rechte des Kindes (KRK). Alle Kinder auf der Welt erhielten damit verbriefte Rechte - auf Überleben, Entwicklung, Schutz und Beteiligung. Was sind Kinderrechte eigentlich?�Die Kinderrechtskonvention der UN formuliert Grundwerte im Umgang mit Kindern, über alle sozialen, kulturellen, ethnischen oder religiösen Unterschiede hinweg. Und sie fordert eine neue Sicht auf Kinder als eigenständige Persönlichkeiten.Warum gibt es Kinderrechte?�Kinder sind eigenständige Personen mit ganz speziellen Bedürfnissen und auch Rechten. Durch die Anerkennung der UN-Kinderrechtskonvention verpflichten sich Staaten das Wohl der Kinder stets vorrangig zu berücksichtigen.Dies ist grundsätzlich eine gute Basis, damit man ein Selbstverständnis für den Kinderschutz bekommen kann. (Aus „Plattform Kinderschutzkonzepte“): Ziel eines Konzeptes soll bewirken, dass das Risiko für Kinder in der Organisation minimiert ist, die Mitarbeitenden geschützt sind, weil sie Abläufe kennen und wissen, was zu tun ist und wer zu informieren ist, wenn sie sich Sorgen um ein Kind machen und die Organisation selbst ist geschützt. Mit einem Schutzkonzept zeigt die Organisation, dass sie Kinderschutz ernst nimmt und Prävention in die Praxis umsetzt.Was bedeutet aber Kinderschutz?Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, dass sie vor Gewalt und anderen Formen der Gefährdung geschützt werden. In erster Linie haben die Eltern oder die sonst mit der Erziehung betrauten Personen das Recht und die Pflicht, das Kind zu fördern und vor Gefährdungen zu schützen. Wenn das Wohl eines Kindes gefährdet ist, braucht es aber die Unterstützung aller. Fachkräfte müssen dann zum Schutz des Kindes beitragen und die notwendigen Maßnahmen setzen.Wir können daraus schließen, dass Maßnahmen zum Kinderschutz behandeln gleichermaßen die Themen:Schutz für Kinder worin bestehen Risiken für Kinder Schutz für pädagogisches Personal worin bestehen Risiken für PädagogInnen? Was ist zu tun bei einer konkreten Gefährdung?…. und daraus ableitend, welche präventiven Maßnahmen kann ich als Einrichtung setzen, damit    Gefährdung in der Einrichtung verhindert werden kann. Am Beispiel Hilfestellung und Begleitung zu Toilette: Welches Risiko kann für K. und P. bestehen? Welche präventive Maßnahme kann das Kind und die PädagogInnen schützen, damit bspw. alle PädagogInnen gleichberechtigt arbeiten können. Bsp. Toilettengang Kinder begleiten oder bei der Wickelsituation! Hierzu ist es hilfreich, dass sich das Team in einer offenen Herangehensweise bestimmten Themen stellt. Dies soll durch offene Fragen erleichtert werden:Was versteht das Team, der oder die einzelne überhaupt unter Kinderschutz?Wie ist die Haltung im Team diesem Thema gegenüber? Kann offen darüber gesprochen werden?Können sich die Kinder tagtäglich in einem geschützten Rahmen bewegen?Wie können mögliche Risiken minimiert werden? Wird das im Team thematisiert?Ist dem Team die Vorgehensweise bekannt, wenn Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung des Kindes im Raum stehen?Gibt es präventive Maßnahmen? Um diesen Prozess zu unterstützen sind verstärkt Schulungen, Fortbildungen, Vorträge, sind ab WS 2022/2023 und SS 2023 verstärkt in Schloss Hofen geplant (Buchungen sind noch zaghaft).Man kann dabei erkennen, dass es sich hier wiederum um ein Haltungsthema handelt, bei dem Kommunikation, Achtsamkeit und Partizipation im Vordergrund stehen. Es ist bekannt, dass ein Konzept davon lebt, dass es ein fließender Prozess ist.So auch das Konzept zum Kinderschutz. Hier ist es von wesentlicher Bedeutung, dass das Konzept nicht nach einem starren Leitfaden erstellt wird, sondern sich das Team zusammen auf das äußerst sensible Thema Kinderschutz einlässt. Ziel ist eine Handlungssicherheit bei allen Mitarbeitern zu schaffen, da das Konzept klare Anweisungen beinhaltet. Offene Fragen zur Erstellung eines Kinderschutzkonzeptes in elementarpädagogischen Einrichtungen (Handout):Wie wird Kinderschutz in der Einrichtung definiert? (Kindeswohl, Kindeswohlgefährdung)Kinder haben Rechte! (UN Kinderrechtskonvention)! Was sind Kinderrechte und warum gibt es sie? Wird Partizipation bzw. ein Beschwerdemanagement in der EPE den Kindern ermöglicht? Die Haltung zum Thema Kinderschutz in der pädagogischen Arbeit ist grundlegend für die Ausarbeitung eines Konzepts. Wie steht der Pädagoge / die Pädagogin und das Team den Rechten der Kinder gegenüber? Welche Haltung wird vertreten? Gibt es Leitsätze bzw. eine Präambel?Eine gelebte Teamkultur schafft eine offene und transparente pädagogische Zusammenarbeit. Somit wird ein geschützter Ort für Kinder und PädagogInnen geschaffen. Besteht im Team ein offener Austausch und Umgang zum Thema Kinderschutz und sexueller Missbrauch? Ist die Möglichkeit zur internen Beobachtung, des Feedbacks, der gegenseitigen Reflexion und Hospitation gegeben? Werden neue Mitarbeitende in das Kinderschutzkonzept eingewiesen? Wie kann das Team sensibilisiert werden? Bsp. Wickeln  vier Augenprinzip ist eine Schutz und präventive Maßnahme!Die Intimsphäre der Kinder gehört geschützt! Wie gestaltet sich in der EPE zum Beispiel die Schlafsituation/Ausruhen, der Toilettengang, das Eincremen mit Sonnencreme, Nacktheit/Doktorspiele, die Wickelsituation und anderes?Nähe und Distanz (Verhaltenskodex) sind grundlegende Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes. Wie wird damit umgegangen?Wie sieht der Notfallplan aus, wenn eine Grenzverletzung durch eine betreuende Person am Kind passiert und dadurch eine Kindeswohlgefährdung entsteht?Wie sieht der Notfallplan bei Kindeswohlgefährdung aus, wenn Kinder Opfer von Gewalt, Vernachlässigung, sexualisierter Gewalt, ... usw. werden?  Wie sieht bei den Notfallplänen die Berücksichtigung der verschiedenen Beteiligten (Eltern, Träger, Fachbereich Elementarpädagogik, Kinder- und Jugendhilfe) aus? Ist die Vorgehensweise allen Teammitgliedern bekannt (siehe Leitfadensammlung für Kinderbetreuungseinrichtungen und Spielgruppen des Landes Vorarlberg)? Um eine sachliche Darlegung der Situation sicherzustellen, ist eine sorgfältige Dokumentation grundlegend. Findet Transparenz statt? Erfolgt bei Anlassfällen eine Information an die Eltern?Die Dokumentation und Beobachtungen der Kinder haben hier einen besonders großen Stellenwert und kann ebenso zu einer Schutzmaßnahme gezählt werden. Sie kann für die Arbeit im Team, aber auch für eine kollegiale Fallberatung dienen, speziell in Zusammenarbeit mit dem ifs-Kinderschutz oder bei einer Meldung bei der Kinder- und Jugendhilfe. Hier möchten wir auf die Mitteilungsverpflichtung Bezug nehmen.Nochmals abschließend zur Wiederholung:Festgelegte Maßnahmen, Informationen….die in einem Kinderschutzkonzept benannt werden, geben den elementarpädagogischen Fachkräften Sicherheit und Orientierung für ihren pädagogischen Alltag.Siehe Linksammlung im Handout (Leila Teil C – 4, S. 41 – 48)
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Weiters hat das pädagogische Konzept Aussagen über
die Formen der Zusammenarbeit im Team (z.B.
regelmäßige Teamsitzungen) sowie zur Personal- und
Teamentwicklung (z.B. Fortbildungsschwerpunkte
usw.) zu enthalten (lit. e).

e) der Formen der Zusammenarbeit im Team 
sowie der Personal- und Teamentwicklung 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 1Beispiele für mögliche Inhalte:Kurze Ausführung wie oft in welcher Form ein Team tagt!(Teamsitzungen, Supervision, Klausurtage, teaminterne Fortbildungen,…)Wie arbeitet das Team zusammenWie können sich einzelne Teammitglieder einbringenRegelmäßige Fortbildungen Leitbild - Leitgedanke - Werteverständnis 
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Außerdem sind Festlegungen darüber zu treffen, in welcher
Form Kinder, Erziehungsberechtigte und andere Bezugspersonen
(z.B. Therapeuten bei der Betreuung von Kindern mit erhöhtem
Förderbedarf) in die Bildungs- und Betreuungsarbeit
einbezogen werden (lit. f).

In diesem Zusammenhang könnte beispielsweise die Einrichtung
eines Elternbeirates vorgesehen werden. Gegebenenfalls wäre
die Zusammensetzung dieses Gremiums festzulegen und zu
bestimmen, welche Aufgaben und Befugnisse einem solchen
Beirat zukommen.

f) der Formen der Einbeziehung der Kinder 
selbst, der Erziehungsberechtigten 
(z.B. Elternbeiräte) und anderer Bezugspersonen 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 2Mögliche Inhalte:Bildungspartnerschaft mit Erziehungsberechtigten und oder andere Bezugspersonen:Tür- und Angelgespräche, Thementage, Entwicklungsgespräche, BESK, VBB (sieh KBBG § 10 Bildungs- u. Betreuungsarbeit bspw. Einzelgespräche über individuelle Entwicklung des Kindes;  Ergebnisse müssen für die Erziehberechtigten transparent sein, …) unter,Einbeziehung der Kinder: Demokratie, Ko-konstruktion, Lebensweltorientierung, Partizipation 
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Nach lit. g und h sind im pädagogischen Konzept zudem
grundlegende Festlegungen zur Kooperation mit
anderen Bildungseinrichtungen (z.B. betreffend den
Informationsaustausch beim Wechsel eines Kindes in
eine andere Einrichtung) sowie zur
Öffentlichkeitsarbeit zu treffen.

g) der Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen
h) der Öffentlichkeitsarbeit

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 1Nun kommen wir zu den zwei letzten Unterpunkten.Mögliche Inhalte: der Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen:Hier können die Bildungspartnerschaften erwähnt werdenEs können laufende Kooperationen angeführt werden: die wichtigsten Eckpunkte der Zusammenarbeit mit der Schule, Kindergarten, Kinderbetreuung, Spielgruppe, …Kooperationen mit externen Fachkräften (AKS, IFS, LogopädInnen,…)Bildungspartnerschaft mit den Eltern (Welche Rolle nehmen die Elter bzw. Familien ein? Welche konkreten Formen der Zusammenarbeit werden umgesetzt? Z.B.: Entwicklungsgespräche, Elterninformationen,… Gibt es Elternbeiräte/ eine Elternvertretung?...)Lokale Vernetzungen: innerhalb der Gemeinde, mit Vereinen,…)Mögliche Inhalte: der Öffentlichkeitsarbeit:Transparenz, Informationsweitergabe, Präsentation der Einrichtung nach außen (z.B.: Tag der offenen Tür, Präsenz in den lokalen Medien (Gemeindeblatt)…)Gedanken machen: Wie können wir uns als Bildungseinrichtung in unserer näheren Umgebung präsentieren? Was möchten wir nach außen vermitteln?Rechtsträger ist verantwortlich für die Homepage (Weiterleitung wichtiger Informationen an den Träger)
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• (2) Das pädagogische Konzept muss im
Internet auf der Homepage des Rechtsträgers
für die Allgemeinheit abrufbar sein. Sofern
der Rechtsträger im Internet über keine
Homepage verfügt, ist das pädagogische
Konzept auf Anfrage zur Verfügung zu stellen.

KBBG § 12 Abs. 2

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 2KBBG § 12 Abs. 2Bei Betriebsbewilligung Neu (vorher Betriebsanzeige) oder wesentliche Änderung muss nach dem KBBG das Konzept erstellt werden. 
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Konzept überarbeiten

Siehe § 47 Abs.7 Inkrafttreten, 
Außerkrafttreten, Übergangsbestimmungen

Das pädagogische Konzept ist vom Rechtsträger zu 
erstellen und aktuell zu halten….
Auf die Verpflichtung zur Anpassung bestehender 
pädagogischer Konzepte an die neuen gesetzlichen 
Vorgaben bis spätestens 31. Dezember 2023 wird 
hingewiesen.

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 2Pädagogische Konzepte bis 2023 nach den neuen gesetzlichen Vorgaben überarbeiten und auf der Homepage zu veröffentlichen.Nach den Übergangsbestimmungen gilt das neue Bau- und Betriebsaufnahmeverfahren ab 11.09.2023, jedoch das pädagogische Konzept ab 1.01.2023. Dies bedeutet wenn am 1.01.- 10.09.2023 Betriebsaufnahmeverfahren eine wesentliche Änderung oder neuer Betrieb angezeigt wird- muss das Konzept nach dem neuen KBBG erstellt werden. Siehe § 47 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Übergangsbestimmungen(7) Rechtsträger von Einrichtungen, die nach Abs. 4 oder Abs. 5 als bewilligt gelten und die kein pädagogisches Konzept haben oder deren pädagogisches Konzept nicht den Anforderungen nach § 12 entspricht, sind verpflichtet, der Landesregierung spätestens bis 31. Dezember 2023 ein pädagogisches Konzept nach § 12 vorzulegen und an den Fachbereich Elementarpädagogik zu senden.erarbeiten und auf der Homepage zu veröffentlichen.
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• Titelblatt
• Stand der Erstellung, Überarbeitung
• Inhaltsverzeichnis mit Seitenangaben
• Quellenangabe im Text und unter 

Bildern/Grafiken (Urheberrecht beachten!)
• Literaturverzeichnis

Formale Gestaltung des Konzepts

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 1Mögliche Inhalte: der Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen:Hier können die Bildungspartnerschaften erwähnt werdenEs können laufende Kooperationen angeführt werden: die wichtigsten Eckpunkte der Zusammenarbeit mit der Schule, Kindergarten, Kinderbetreuung, Spielgruppe, …Kooperationen mit externen Fachkräften (AKS, IFS, LogopädInnen,…)Bildungspartnerschaft mit den Eltern (Welche Rolle nehmen die Elter bzw. Familien ein? Welche konkreten Formen der Zusammenarbeit werden umgesetzt? Z.B.: Entwicklungsgespräche, Elterninformationen,… Gibt es Elternbeiräte/ eine Elternvertretung?...)Lokale Vernetzungen: innerhalb der Gemeinde, mit Vereinen,…)Mögliche Inhalte: der Öffentlichkeitsarbeit:Transparenz, Informationsweitergabe, Präsentation der Einrichtung nach außen (z.B.: Tag der offenen Tür, Präsenz in den lokalen Medien (Gemeindeblatt)…)Gedanken machen: Wie können wir uns als Bildungseinrichtung in unserer näheren Umgebung präsentieren? Was möchten wir nach außen vermitteln?Rechtsträger ist verantwortlich für die Homepage (Weiterleitung wichtiger Informationen an den Träger)



Fragen ?????

Vorführender
Präsentationsnotizen
Fachaufsicht 1(Überleitung zur Fragerunde; ev. Fragen im Chat beantworten)
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